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Vierter Abschnitt.

Schulgesundheitspflege.

Über den Stand der Gesetzgebung auf diesem Gebiete ist in
einlässlicher Weise in der schweizerischen Schulstatistik 1894/95
referirt im Abschnitte: „Schulhygieine- (VIII. Band. pag. 389 bis
407, sodann pag. 1315 bis 1318).

Für die Berichtsjahre 1895 und 1896 sind folgende Erlasse zu
erwähnen: In Ausführung von § 53 des bernischen Schulgesetzes
vom 6. Mai 1894 ist unterm 6. Juli 1895 1) eine ..Verordnung
betreffend Massnahmen gegen diejenigen epidemischen Krankheiten,
welche nicht unter das Epidemiengesetz vom 2. Juli 1896" fallen
erlassen worden. Sie setzt in detaillirter Weise fest, in welcher
Weise beim Ausbruch epidemischer Krankheiten von Eltern und
Schulbehörden zu verfahren, wo der Schulausschluss oder Schul-
schluss anzuordnen sei etc.

Der Kanton Waadt hat in Aufhebung der bezüglichen
Bestimmungen vom 3. September 1891 unterm 27. Xovember 18962)
alle schulhygieinischen Vorschriften für öffentliche und
Privatschulen in übersichtlicher und vorzüglicher Weise in einem
Erlass: „Arrêté du 27 novembre 1896 concernant l'hygiène dans les
écoles publiques et dans les écoles privées du Canton de Vaud"
vereinigt. Es kann diese Verordnung geradezu als Muster gelten.

Der Kanton Baselstadt hat in Ausführung des (Gesetzes
betreffend die Kleinkinderanstalten vom 18. April 18953), das die
Verstaatlichung dieser Schulinstitutiou durchführt, unterm 4. Juli
1895 sanitarische Vorschriften für Kleinkinderanstalten des Kantons

Baselstadt4) aufgestellt, durch die insbesondere auch die
Anforderungen präzisirt werden, welche an die Lokale für diese
Schulstufe und den Betrieb der Schulen im allgemeinen gestellt
werden. Diese Vorschriften sind für die staatlichen und die
privaten Kleinkinderanstalten verbindlich erklärt worden. Immerhin

') Beilage I. 100.

2) Beilage I. 102.

3) Beilage I. 11.

-*) Beilage I. 64.
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ist das Erziehungsdepartement befugt, hinsichtlich der schon
bestehenden Anstalten auf Antrag der Kommission der Kleinkinderanstalten

in besondern Fällen Ausnahmen zu gestatten.

In diesem Abschnitt wären richtigerweise auch die Vorschriften
betreffend Schulhausbau und Schulmobiliar zur Darstellung zu
bringen, da sie einen integrirenden Bestandteil der Schulgesundheitspflege

bilden, ebenso die humanen Bemühungen der
Fürsorge für arme Schulkinder. Es kann an diesem Orte auf die
bezüglichen Abschnitte im Unterrichtsjahrbuch und in der Schweiz.
Schulstatistik pro 1894/95 verwiesen werden.
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